
das Taschengeld entwickelt. In der Tabelle könnt 
Ihr sehen, wie hoch das Taschengeld pro Monat 
in welchem Alter sein sollte. 

Es gibt noch anderes zu beachten: 

■  Du kannst Deine Betreuer natürlich immer 
um Rat bitten, jedoch ist wichtig zu wissen, 
dass Du immer selbst entscheiden darfst, wo-
für Du Dein Taschengeld ausgibst.

■  Dein Taschengeld steht Dir ab dem 1. Tag im 
Monat zu. 

■  Wenn Du neu, also erstmalig, in eine Einrich-
tung (oder Wohngruppe) ziehst und das vor 
dem 15. Tag im Monat geschieht, steht Dir der 
volle Monatsbetrag für Dein Alter zu. Wenn 
Du nach dem 15. Tag einziehst, steht Dir im-
mer noch die Hälfte des Taschengelds zu.

Du darfst über Dein Taschengeld selbst 
entscheiden!

In den Dialogforen „Partizipation in den erzie-
herischen Hilfen“ wurde immer wieder auf die 
unterschiedliche und ungerechte Verteilung von 
Taschengeld in den einzelnen Einrichtungen auf-
merksam gemacht.

Der beim 3. Dialogforum gewählte Kinder- und 
Jugendhilfe Landesrat hat sich als Interessenver-
tretung dieses große Problem zu Herzen genom-
men. Er hat gemeinsam mit dem Ministerium für 
Bildung Jugend und Sport eine Empfehlung für 

Alter Betrag 
in Euro

bis 5 Jahre 6,00

6 Jahre 8,00

7 Jahre 10,00

8 Jahre 14,00

9 Jahre 18,00

10 Jahre 22,00

11 Jahre 26,00

12 Jahre 30,00

13 Jahre 35,00

14 Jahre 46,00

15 Jahre 57,00

16 Jahre 69,00

17 Jahre 79,00

18 Jahre 114,50

Taschengeldempfehlung
in Brandenburg



■  Immer wenn Du Geburtstag hast und ein Jahr 
älter wirst, steht dir bereits zum 1. Tag in Dei-
nem Geburtsmonat das Taschengeld für Deine 
neue Altersgruppe zu.

■  Wichtig ist, dass Du von Deinem Taschengeld 
nichts bezahlen musst, was Du für Deinen 
täglichen Bedarf brauchst, zum Beispiel Sham-
poo, Seife oder Zahnpasta. Auch Deine Kla-
motten musst Du davon nicht bezahlen. Dafür 
bekommt Deine Einrichtung (Wohngruppe) 
Geld vom Jugendamt.

■  Ohne Deine Zustimmung darf Dein Taschen-
geld nicht für Geldbußen oder Schadensregu-
lierungen eingesetzt werden.

■  Wenn Du während des lau-
fenden Monats in eine an-
dere Einrichtung einziehst, 
muss Dir Deine alte Einrichtung noch das Ta-
schengeld für den gesamten laufenden Monat 
auszahlen. 

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich jeder-
zeit über folgende E-Mail bei uns melden: 

info@kjlr-brandenburg.de 

Wir werden Dir antworten, so schnell es geht.

Dein


